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Gestützt auf § 133 des Planungs- und Baugesetzes vom 3. Dezember 1978 (PBG) und § 1 der 
kantonalen Bauverordnung vom 3. Juli 1978 (KBV) erlässt die Einwohnergemeinde Mümliswil-
Ramiswil folgende Bestimmungen: 
 
 
1.  Formelle Vorschriften   
     
§ 1 1 Dieses Reglement enthält in Ergänzung und Ausführung des 

Planungs- und Baugesetzes vom 3. Dezember 1978 und der 
kantonalen Bauverordnung vom 3. Juli 1978 Vorschriften 
über das Bauen in der Gemeinde Mümliswil-Ramiswil. 

 Zweck und Geltung 
(§ 1 KBV) 

     
 2 Die Abwasserbeseitigung, die Wasserversorgung und die 

Erschliessungsbeiträge und -gebühren sind in besonderen 
Reglementen geregelt. 

  

     
§ 2 1 Die Anwendung dieses und der kantonalen Bauverordnung 

ist Sache der Baukommission. 
 Zuständigkeit (§ 2 

KBV) 
     
 2 In einschlägigen Fällen kann die Baukommission die 

zuständigen Gemeindekommissionen und öffentlichen Wer-
ke beiziehen. 

  

     
 3 Gegen Verfügungen und Entscheide der Baukommission 

kann innert 10 Tagen beim Bau- und Justizdepartement 
schriftlich Beschwerde geführt werden. 

 Beschwerde 
(§ 2 KBV) 

     
§ 3  Wünscht der Bauherr vor der Ausarbeitung eines Projektes 

gewisse grundsätzliche Fragen der Baumöglichkeit abzuklä-
ren, so kann er die Baukommission um einen Vorentscheid 
ersuchen. Ein solcher bindet die Baukommission lediglich in 
Bezug auf die behandelten Fragen und nur soweit, als die 
Verhältnisse gleich bleiben, auf alle Fälle aber nur für die 
Dauer eines Jahres und unter Vorbehalt berechtigter Ein-
sprachen im Baubewilligungsverfahren. Die zum Gesuch 
gehörenden Unterlagen sind im Doppel einzureichen. Die 
der Baubehörde dadurch entstehenden Kosten gehen zu 
Lasten des Gesuchstellers. 

 Vorentscheid 

     
§ 4  Die Kontrolle und Meldung der Baustadien ist wie folgt gere-

gelt: 
 Baukontrolle 

(§ 12 KBV) 
     
  - Schnurgerüst und Höhe der Bodenplatte: Abnahme durch 

den Geometer auf Kosten des Bauherrn und Meldung an 
die Baukommission. 

  

  - Fertigstellung der Hausanschlüsse an die öffentlichen 
Werkleitungen (vor dem Eindecken): Meldung durch den 
Bauherrn oder durch dessen Architekt/Ingenieur an die 
Werk- und Umweltschutzkommission. 

  

  - Fertigstellung der Armierung (Boden, Wand, Decke) des 
Schutzraumes: Meldung durch den beauftragten Ingenieur 
an die Baukommission. 
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  - Baubeginn der Umgebungsarbeiten entlang Strassen und 

Nachbargrenzen (Böschungen, Mauern, Randabschlüsse): 
Meldung durch den Bauherrn oder durch dessen Archi-
tekt/Gartenbauunternehmer an die Baukommission. 

  

  - Vollendung des Gebäudes, insbesondere Schutzraum: 
Meldung durch den Bauherrn oder durch dessen Architekt 
an die Baukommission.  

  

     
§ 5 1 Die Baukommission erhebt für die Beurteilung der Baugesu-

che und für die Überwachung der Bauten Gebühren. 
 Gebühren 

(§ 13 KBV) 
     
 2 Die Gebühren sind im Gebührenreglement der Gemeinde 

festgelegt. 
  

     
 3 Falls die Baukommission für die Beurteilung oder Kontrolle 

eines Bauvorhabens einen Spezialisten beiziehen muss (In-
genieur, Geometer usw.), so wird der entsprechende Auf-
wand dem Bauherrn zusätzlich in Rechnung gestellt. 

  

     
     
2.  Bauvorschriften   
     
2.1  Verkehr   
     
§ 6 1 Bäume und Sträucher, deren Äste über die Grenze von Ge-

meindestrassen hinausreichen, sind vom Eigentümer bis auf 
die Höhe von 4,2 m aufzuschneiden. 

 Bäume und Sträu-
cher entlang öffent-
licher Strassen 

     
 2 Ueber Trottoirs und Fusswegen hat die lichte Höhe 2,5 m zu 

betragen. 
  

     
 3 Die Baukommission kann nach vorausgegangener Fristset-

zung das Zurückschneiden auf Kosten des Eigentümers 
durch einen Dritten ausführen lassen. 

  

     
 4 Die Funktion der Strassenbeleuchtung darf nicht durch 

Bäume und Sträucher beeinträchtigt werden. Die Werk- und 
Umweltschutzkommission ist berechtigt, nach vorausgegan-
gener Fristsetzung das Zurückschneiden auf Kosten des 
Eigentümers durch einen Dritten ausführen zu lassen.  

  

     
§ 7 1 Bei der Erstellung, Erweiterung oder Zweckänderung von 

Bauten und baulichen Anlagen sind nach den Bestimmun-
gen der kantonalen Bauverordnung (§ 42 und Anhang IV) 
Abstellplätze für Fahrzeuge zu schaffen. 

 Abstellplätze für 
Motorfahrzeuge (§ 
42 KBV) 

     
 2 Die oberirdischen Abstellplätze haben, wenn sie einzeln er-

richtet werden, eine Grösse von 5 x 3 m aufzuweisen. Bei 
Abstellplätzen, die senkrecht in einer Reihe erstellt werden, 
hat die Grösse 5 x 2,5 m zu betragen. 

  

     
 3 Im übrigen gelten als Richtlinien die Normen der Vereinigung 

Schweizerischer Strassenfachmänner SNV Norm Nr. 640 
603 und 640 605. 
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§ 8 1 Abstellplätze, Garagenzufahrten und Waschplätze sind so 

anzulegen, dass kein Wasser auf die Strasse fliesst. 
 Anforderungen an 

Garagenzufahrten 
    und Abstellplätze 
 2 Garagezufahrten müssen von der Strassen- bzw. Trottoirlinie 

eine Tiefe von mindestens 6.0 m aufweisen. In topogra-
phisch schwierigen Verhältnissen kann die Baukommission 
Ausnahmen bis mind. 5 m bewilligen. 

 (§ 42, 53 KBV) 

     
 3 Ausfahrten dürfen den Verkehr weder behindern noch ge-

fährden. Die Übersicht darf weder durch Pflanzen, Mauern, 
Einfriedungen, noch durch andere Anlagen behindert wer-
den. 

  

     
 4 Der in die öffentliche Strasse einmündende Fahrer soll 

schon von einem, mindestens 2 m von der Fahrbahn zurück-
liegenden Punkt aus ein kommendes Fahrzeug erkennen 
können, und zwar in der Regel auf eine Distanz, die der vier-
fachen Breite der Strasse samt Trottoir entspricht.  

  

     
 5 Für Rampen von Garageneinfahrten gilt die kantonale Bau-

verordnung (§ 53, Abs. 4 sowie Anhang V). 
  

     
 6 Ausfahrten, die bei einem späteren Ausbau der Strasse an-

gepasst oder aufgehoben werden müssen, weil sie den oben 
genannten Vorschriften nicht mehr genügen, dürfen nur ge-
gen Revers bewilligt werden. 

  

     
 7 Für Bauten an Kantonsstrassen gelten die kantonalen Be-

stimmungen. 
  

     
§9  Die Baukommission kann bei Gemeindestrassen aus Grün-

den der Verkehrssicherheit die Einhaltung eines Abstandes 
von mindestens 0.50 m (Bankett) zwischen dem Rand der 
Fahrbahn und der Einfriedigung verlangen. 

 Einfriedigungen / 
Verkehrssicherheit 
(§ 49, Abs. 2 KBV) 

     
     
§ 10  Stark verschmutzte Strassen sind vom Verursacher umge-

hend zu reinigen. 
 Reinigung der Stra-

ssen 
     
     
2.2  Sicherheit und Gesundheit    
     
§ 11 1 Haustüren, Gänge und Treppen haben folgende Mindest-

breiten auszuweisen: 
 Türen, Treppen, 

Balkone (§ 54 KBV)
   Einfamilien- Mehrfamilien- 

 Häuser Häuser  

- Haustüren 90 cm 100 cm 
- gerade Treppen 90 cm 120 cm 
- gewundene Treppen 100 cm 120 cm 
- Gänge, Vorplätze 110 cm 120 cm 

  

     
 2 Geländer und Brüstungen sind so zu gestalten, dass die Si-

cherheit gewährleistet ist. Die Empfehlung Nr. 358 des SIA 
gilt als Richtwert.  
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 3 Balkone bei Mehrfamilienhäusern haben auf eine Länge von 

mindestens 2 m eine Tiefe von mindestens 1,8 m aufzuwei-
sen. 

  

     
§ 12 1 Bei Mehrfamilienhäusern sind nach Möglichkeit in jeder  

Wohnung ein separater Abstellraum oder entsprechende 
Einbauschränke zu erstellen. 

 Nebenräume in 
Mehrfamilienhäu-
sern (§ 57 KBV) 

     
 2 Mehrfamilienhäuser haben Abstellräume für Velos, Kinder-

wagen und dergleichen von mindestens 3 m² pro Wohnung 
aufzuweisen.  

  

     
 3 Sie haben Keller- oder Estrichabteile von durchschnittlich 

mindestens 4 m² Grundfläche pro Wohnung aufzuweisen. 
  

     
§ 13 1 Beim Bau von Wohnsiedlungen und Mehrfamilienhäusern 

mit mehr als 6 Wohnungen sind geeignete Spielplätze und 
Aufenthaltsräume für Kinder zu schaffen und zu unterhalten. 

 Spielplätze 
(§ 41 KBV) 

     
 2 Die Spielflächen sollen mindestens 15 % der Bruttoge-

schossflächen der Wohnungen mit 3 und mehr Zimmern, im 
Minimum aber 100 m² ausmachen. 

  

     
     
2.3  Aesthetik   
     
§ 14 1 Durch Brand oder andere Elementarereignisse, Abbruch, 

verzögerten Baufortschritt oder mangelhaften Unterhalt be-
schädigte Gebäude sind innert einer angemessenen, von 
der Baukommission festzulegenden Frist, zu entfernen oder 
wiederherzustellen. 

 Brandruinen und 
Brandmauern 
(§§ 54 und 63 KBV)

     
 2 Die Baukommission kann bei Brandmauern, die das Orts-, 

Strassen- und Landschaftsbild stören, Vorschriften über de-
ren Gestaltung erlassen, sofern nicht in absehbarer Zeit mit 
einem Anbau zu rechnen ist. 

  

     
 3 Im übrigen gelten die §§ 541 und 63 KBV.   
     
§ 15 1 Terrainveränderungen sind nicht zu bewilligen (§ 3 Abs. 2 lit 

b KBV), wenn das Landschafts-, Orts-, Quartier- oder Stras-
senbild beeinträchtigt wird oder wenn dadurch Biotope wie 
Tümpel, Sumpfgebiete, Hecken und dergleichen vernichtet 
würden, die den Tieren und Pflanzen als Lebensraum die-
nen. 

 Terrainveränderun-
gen (§ 63 KBV) 

     
 2 Häuser in Hanglagen müssen in Grund- und Aufriss so ge-

staltet werden, dass ein Minimum an Terrainveränderungen 
nötig ist. Sie haben sich den topographischen Verhältnissen 
und dem Niveau der Erschliessungsanlagen anzupassen. 
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§ 16 1 Silobauten sind je nach Lage braun, grau-grün oder dunkel-

grün einzufärben und unauffällig zu platzieren. 
 Silos 

(§ 63 KBV) 
     
 2 Die Baukommission kann im Einzelfall die Höhe der Silos 

festlegen. 
  

     
     
2.4  Natur- und Heimatschutz   
     
§ 17 1 Die im Anhang aufgeführten Bauten und Kulturobjekte ste-

hen unter Denkmalschutz. 
 Denkmalschutz 

     
 2 Baugesuche, welche die obgenannten Objekte betreffen, 

sind der kant. Denkmalpflege zur Genehmigung zu unter-
breiten. 

  

     
§ 18 1 Hecken und Ufergehölze dürfen gemäss § 20 der kant. Ver-

ordnung über den Natur- und Heimatschutz weder entfernt 
noch vermindert werden. 

 Schutz von Hecken 
und Ufergehölzen 

     
 2 Das sachgemässe Zurückschneiden ist gestattet.   
     
§ 19 1 Die im Zonenplan und in den Strassen- und Baulinienplänen 

speziell bezeichneten Bäume sind durch die Gemeinde unter 
Schutz gestellt und dürfen nicht beseitigt werden. 

 Geschützte 
Bäume 

     
 2 Bei einem Abgang ist an gleicher Stelle ein gleichwertiger 

Baum neu anzupflanzen. 
  

     
 3 Wenn die Erhaltung eine unzumutbare Härte bedeutet, kann 

mit Bewilligung der Baubehörde ein Baum beseitigt werden. 
Gleichzeitig muss jedoch in nächstmöglicher, gleichwertiger 
Lage ein gleichwertiger Baum neu angepflanzt werden. 

  

     
§ 20  Die Baustellenabfälle während der Bauzeit sind nach dem 

solothurnischen Abfallkonzept zu entsorgen. 
 Baustellenabfälle 

     
3.  Schluss- und Übergangsbestimmungen   
     
§ 21  Das Baureglement wird nach den Verfahrensbestimmungen 

des Gemeindegesetzes vom 23. Oktober 1991 erlassen. 
 Verfahren 

     
 
§ 22 1 Das Reglement tritt mit der Genehmigung durch den Regie-

rungsrat auf den 1.1.2001 in Kraft. 
 Inkrafttreten 

     
 2 Es findet Anwendung auf alle Verfahren, die nicht durch ei-

nen rechtskräftigen Entscheid erledigt sind. 
  

     
§ 23  Mit dem Inkrafttreten dieses Reglementes sind alle wider-

sprechenden früheren Bestimmungen aufgehoben. 
 Aufhebung früherer 

Bestimmungen 
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Genehmigt von der Gemeindeversammlung Mümliswil-Ramiswil am 4. Dezember 2000. 
 
 
 
Der Gemeindepräsident                                  Der Gemeindeschreiber 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Genehmigt vom Regierungsrat des Kantons Solothurn mit RRB Nr. 1261 vom 12. Juni 2001. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aenderungen: 
§ 2 Absatz 3 des Baureglementes vom 4. Dezember 2000 (Gemeinderatsbeschluss vom 17. 
November 2005) - Beschlossen von der Gemeindeversammlung vom 05. Dezember 2005 - 
Genehmigt durch Regierungsratsbeschluss Nr. 2005/2687 vom 20. Dezember 2005 - Inkrafttre-
ten per 01.01.2006. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
09. Januar 2006/jt 
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Anhang zu § 17 Abs. 1 
Geschützte Bauten und Kulturobjekte in Mümliswil-Ramiswil 
 
 
Objekt Standort GB Eigentümer RRB Ortschaft 
 
Altar St. Wendelin in der Kirche Mümliswil 429 Kirchgemeinde M'wil 276/20.1.1950 Mümliswil 
Altäre (3) in der Kirche Mümliswil 429 Kirchgemeinde M'wil 276/20.1.1950 Mümliswil 
Brücke – Limmern Langenbruckstrasse öff Staat Solothurn 276/20.1.1950 Mümliswil 
Brunnen Mitteldorf beim Haus 190 öff Einwohnergemeinde 276/20.1.1950 Mümliswil 
Brunnen Unterdorf beim Rest. Traube öff Einwohnergemeinde 276/20.1.1950 Mümliswil 
Brunnen bei der Kirche Mümliswil öff Einwohnergemeinde 276/20.1.1950 Mümliswil 
Brunnen im Garten des Tannenhofes 873 privat 276/20.1.1950 Mümliswil 
Gasthof – Kreuz Hauptstrasse 6 507 privat 3770/27.11.1989 Mümliswil 
Gedenkstein an der Alten Passwangstrasse 

(bei Abzweigung oberhalb Reck-
holder) 

öff Einwohnergemeinde 276/20.1.1950 Mümliswil 

Grabplatten (12) Stützmauer hinter Kirche 429 Einwohnergemeinde 276/20.1.1950 Mümliswil 
Hof Untere Breiten 131 960 privat 276/20.1.1950 Mümliswil 
Kapelle (Weg-) beim Vorderen Chirsihof 1339 Bürgergemeinde 276/20.1.1950 Mümliswil 
Kreuz – Missions- Friedhof Mümliswil (bei Wende-

linskapelle) 
429 Einwohnergemeinde 276/20.1.1950 Mümliswil 

Kreuz – Stein- Balsthalerstrasse in der Lobisey öff Einwohnergemeinde 276/20.1.1950 Mümliswil 
Kreuz – Stein- an der Limmernstrasse (bei Ab-

zweigung Heiterberg) 
öff Einwohnergemeinde 276/20.1.1950 Mümliswil 

Kreuz – Stein- auf der Breitenhöhe öff Einwohnergemeinde 276/20.1.1950 Mümliswil 
Kreuz – Stein- Friedhof Ramiswil 68 Kirchgemeinde R'wil 276/20.1.1950 Mümliswil 
Kreuz – Votiv- im Rank öff Einwohnergemeinde 276/20.1.1950 Mümliswil 
Marterl Limmernschlucht öff Einwohnergemeinde 276/20.1.1950 Mümliswil 
Ochsen – Gasthof Hauptstrasse 11 520 privat 2401/20.8.1985 Mümliswil 
Speicher Hof Ramisgraben 162 73 privat 276/20.1.1950 Mümliswil 
Wirtshausschild Gasthof Kreuz 507 privat 276/20.1.1950 Mümliswil 
Wohnhaus Dorfstrasse 190 400 privat 276/20.1.1950 Mümliswil 
Wohnhaus Kirchweg 195 396 privat 276/20.1.1950 Mümliswil 
Kantonsgrenzsteine Bogental bis Beretenberg div Staat Solothurn 276/20.1.1950 Mümliswil-

Ramiswil 
Brunnen Hauptstrasse gegenüber Käserei öff Einwohnergemeinde 276/20.1.1950 Ramiswil 
Brunnen beim Restaurant Krone 78 privat 276/20.1.1950 Ramiswil 
Gemälde (Oel-) in der Kirche Ramiswil 68 Kirchgemeinde R'wil 276/20.1.1950 Ramiswil 
Hof Obere Mühle 3 140 privat 2480/13.8.1991 Ramiswil 
Kapelle (Weg-) im Vorderen Guldental 201 privat 276/20.1.1950 Ramiswil 
Kapelle Maria Hilf Käpelismatt 72 89 privat 276/20.1.1950 Ramiswil 
Kapelle St. Wendelin im Moos, am Schelten 95 1 Eidgenossenschaft 276/20.1.1950 Ramiswil 
Mühle Ramiswil 1 91 Einwohnergemeinde 276/20.1.1950 Ramiswil 
Stein in der Giebelmauer des Hofes 

Hinter-Guldental 
3 privat 276/20.1.1950 Ramiswil 

Wohnstock Guldental (Vordere Säge 26) 113 privat 276/20.1.1950 Ramiswil 
Wohnstock Hof Hinter-Guldental 36 3 privat 3337/7.12.1982 Ramiswil 
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1. Allgemeine Bestimmungen 
  
§ 1  Der jeweils rechtsgültige Zonenplan bildet die Grundlage 

dieser Zonenbestimmungen und ist für die Beurteilung von 
Baugesuchen massgebend. Er liegt auf der Gemeindekanz-
lei zur Einsichtnahme auf. 

 Zonenplan 

     
§ 2 1 Zuständig für den Erlass von Nutzungsplänen (§ 14 PBG) ist 

der Gemeinderat. 
 Zuständige Behörden 

     
 2 Gegen Entscheide des Gemeinderates kann innert 10 Tagen 

beim Regierungsrat schriftlich und begründet Beschwerde 
eingereicht werden (§ 17 PBG). 

  

     
 3 Die Anwendung dieses Zonenreglementes im Baubewilli-

gungsverfahren ist Sache der Baubehörde. 
  

     
 4 Die stillgelegten Abfalldeponien und Ablagerungen sind in 

einem entsprechenden Kataster nach Art. 23 der Techni-
schen Abfallverordnung vom 10. Dezember 1990 (TVA, SR 
814.015) verzeichnet, der im Verlauf der Zeit in den Katas-
ter der belasteten Standorte nach Art. 32c des Bundesge-
setzes über den Umweltschutz (USG, SR 814.01) überführt 
wird. Dieser Kataster wird beim kantonalen Amt für Umwelt 
(AfU) geführt und ist auch bei den örtlichen Baukommissio-
nen vorhanden. Der Kataster gibt Auskunft über die Belas-
tungssituation an einem Ort und über die zu treffenden 
Massnahmen. Für alle mit Abfällen belasteten Standorte gilt, 
dass bei Bauvorhaben durch die Gemeinde, Abklärungen im 
Sinne von § 12 der kantonalen Verordnung über Abfälle 
vom 26. Februar 1992 (KAV, BGS 812.52) zu veranlassen 
sind und anfallender Aushub, entsprechend seiner Belas-
tungen, speziell zu verwerten oder zu entsorgen ist. 

 Stillgelegte 
Abfalldeponien und 
Ablagerungen 
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2. Vorschriften Bauzonenplan 
  
 
§ 3  Die Bauzone unterscheidet die folgenden Nutzungszonen:  Bauzoneneinteilung 

(§ 29 PBG) 
  a)  W2 Wohnzone bis 2 Geschosse 

b)  W3 Wohnzone bis 3 Geschosse 
c)  K Kernzone 
d)  KR Kernrandzone 
e)  S Spezialzone Vorstadt, Ramiswil 
f)  R Weilerzone Reckenkien 
g)  GW Gewerbezone mit Wohnnutzung 
h)  GR Reine Gewerbezone 
i)  OeBA Zone für öffentliche Bauten und Anlagen 
j)  I Industriezone 
k)  SP Spezialzone 'Park- und Wendeplatz' 
l)  TG Trennende Grünfläche 
m) GW Grundwasserschutzzone 
n)  SE Zone für Sport und Erholung 
 

  

     
§ 4 1 Die Nutzung der Zonen richtet sich nach den §§ 30 bis 37 

des kantonalen Planungs- und Baugesetzes (PBG). 
 Nutzungs- und andere 

Zonenvorschriften 

     
 2 Die übrigen Zonenvorschriften richten sich nach der kanto-

nalen Bauverordnung (KBV) und nach §§ 5 ff dieses Re-
glementes. 
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§ 5 
 

Für die einzelnen Zonen gelten gestützt auf die KBV folgen-
de Zonenvorschriften: 

 Bauzonenvorschriften 

 
 
Bezeichnung der Zone 

 
Wohnzone 

W 2 
2-geschossig 

 
Wohnzone 

W 3 
3-geschossig 

 
Kernzone K 

 
Kernrand-

zone 
KR 

 
Zone für öf-

fentliche Bau-
ten und Anla-

gen OeBA 

 
Gewerbezone 
mit Wohnnut-

zung 
GW 

 
Reine Gewer-

bezone 
GR 

 

 
Industriezone 

I 
 
 

 
Weilerzone 
Reckenkien 

R 

 
Darstellung im Bauzonenplan 
 

 
gelb 

 
rot 

 
braun 

 
gelb – braun 
 

 
hell - grau 

 
violett 
schraffiert 

 
violett  

 
blau 

 

 
Geschosszahl:  mindestens 
 maximal 
(§§ 16 und 17 KBV) 

 
1 VGe 
2 VGe 

 
2 VGe 
3 VGe 

 
 
2 VGe 3) 

 
1 VGe 
2 VGe 
 

 
 
3 VGe 

 
1 VGe 
3 VGe 

 
frei 

 
frei 

 
1 VGe 
2 VGe 

 
Gebäudehöhe: mindestens 
 maximal 
(§§ 18 und 19 KBV) 

 
 
7,50 m 

 
 
10,50 m 

 
gemäss 
§ 10 Abs. 6 

 
 
7,50 m 
 

 
 
10,50 m 

 
 
10,50 m 

 
  
10,50 m 

 
 
12,00 m 

 
 
7.50 m 

 
Dachneigung 
 

 
0° - 45° 

 
0° - 45° 

 
35° - 45° 

 
35° - 45° 

 
15° - 45° 

 
frei 

 
frei 

 
frei 

 
35 - 45° 

 
Gebäudelänge: maximal 
(§ 21 KBV) 

 
40,00 m 

 
50,00 m 

 
--- 

 
40,00 m 

 
unbeschränkt 

 
60,00 m 

 
unbeschränkt 

 
unbeschränkt 

 

 
Grenzabstände 
 

 
Abstände gemäss §§ 22, 24 bis 27, 33 und Anhang II KBV 

 
Grünflächenziffer: mindestens 
(§§ 36 und 37 KBV) 

 
40 % 
 

 
40 % 

 
--- 

 
40 % 

 
40 %   

 
20 %    2) 

 
20 %    2) 

 
10 %    2) 

 

 
Ausnützungsziffer: maximal 
(§ 38 KBV) 

 
0,40   1) 

 
0,60    

 
--- 

 
0,40   1) 

 
--- 

 
--- 

 
--- 

 
--- 

 
0.4 

 
Überbauungsziffer: maximal 
(§ 35 KBV) 

 
--- 

 
--- 

 
--- 

 
--- 

 
50 % 

 
50 % 

 
50 % 

 
80 % 

 

 
 
Fussnoten: 1 
 2 

 

                                            3 

Siehe Ausnahmen gemäss § 6. 
Anstelle der vorgeschriebenen Grünfläche kann in begründeten Fällen das ersatzweise Anpflanzen eines hochstämmigen Baumes pro 40m2 verlangter Grün-
fläche zugelassen werden. 
Siehe Ausnahmen gemäss § 10 Abs. 7 
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§ 6  Im Sinne von § 39, Abs. 2 KBV kann die Ausnützungsziffer 

bei An- und Umbauten von bestehenden, zonenkonformen 
Wohnbauten, die nicht mehr als 2 Geschosse aufweisen 
und vor September 1990 erstellt wurden, um max. 20 % 
erhöht werden. Voraussetzung ist, dass die Einhaltung der 
Ausnützungsziffer eine unverhältnismässige Härte bedeutet 
und weder öffentliche noch schützenswerte private Interes-
sen verletzt werden. 

 Ausnützungsbonus 

 
 
2.1  Kernzone   
     
§ 7 1 Die Kernzone bezweckt, den natürlich gewachsenen Dorf-

kern zu erhalten und sinnvoll zu erneuern, so dass die Ge-
samtwirkung des Orts- und Strassenbildes, der Bauten und 
der Umgebung erhalten bleibt. 

 Zweck 

     
 2 Folgende Nutzungsarten sind zugelassen:   
  a) Wohnungen 

b) Gaststätten und Ladengeschäfte 
c) nicht störende Gewerbebetriebe 
d) nicht störende Dienstleistungsbetriebe 
e) öffentliche Bauten und Anlagen 

  

     
§ 8  Sämtliche bauliche Massnahmen haben sich hinsichtlich 

Proportionen, Bauart, Dachform und farblicher Gestaltung in 
die bestehenden, traditionellen Strukturen einzuordnen. 

 Einordnung 

     
§ 9  Die Projektverfasser setzen sich frühzeitig - im Stadium der 

Vorprojektierung - mit der Gemeinde in Verbindung, um Fra-
gen der Nutzung, Bebauung und Gestaltung abzuklären 

 Vorprojekt 

     
§ 10 1 Es gelten die Bauvorschriften gemäss § 5 des Zonenregle-

mentes. 
 Bauvorschriften 

     
 2 Bestehende Bauten sind möglichst zu erhalten. Ebenso ist 

die Erhaltung einer ausgewogenen Nutzungsdurchmischung 
anzustreben. 

  

     
 3 Ein Abbruch bestehender Bauten wird nur mit der gleichzei-

tigen Bewilligung für einen Neubau gestattet, ausgenommen 
wenn die Nichtüberbauung im öffentlichen Interesse steht. 

  

     
 4 In der Kernzone ergibt sich die Ausnützungsziffer aus der 

Einpassung der Gebäude in die bestehende Bebauung. 
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 5 Die Gebäudehöhen bestehender Bauten dürfen nur verän-

dert werden, wenn dies den Zielen des Ortsbildschutzes 
entspricht und keine öffentlichen oder schützenswerte priva-
te Interessen entgegenstehen. Neubauten richten sich nach 
der Höhe der sie umgebenden Bauten. 

  

     
 6 Die Baukommission kann, nach Begutachtung durch die 

kantonale Denkmalpflege, beim Aus- und Umbau bestehen-
der Gebäude ausnahmsweise den vollen Dachausbau oder 
dreigeschossige Gebäude mit einer max. Gebäudehöhe von 
9 m zulassen. 

  

     
 7 Dachformen, Dachaufbauten und Dachmaterial richten sich 

nach den § 23, § 24 und § 25 des Zonenreglementes. 
  

     
§ 11 1 Jede Fassadenänderung sowie Veränderung der Fassaden-

farbe ist baubewilligungspflichtig. Die Gliederung und das 
Material der Fassade sind von der traditionellen Bauweise 
zu übernehmen. 

 Gestaltung 

     
 2 Fenster sind in stehender Rechteckform in guter Proportion 

zur Fassadengliederung anzuordnen. 
  

     
 3 Gegenüber dem Strassenraum haben die Fenster Sprossen 

aufzuweisen und sind mit Fensterläden zu versehen. Davon 
ausgenommen sind Ausstellungsfenster. Für Gewände, 
Stürze und Bänke von Fenstern und Türen ist Natur- oder 
Kunststein zu verwenden. 

  

     
§ 12  Bei Um- und Ausbauten sowie Neubauten unterbreitet die 

Baubehörde das Baugesuch der kant. Denkmalpflege zur 
Stellungnahme. Allfällige Verbesserungen zur Wahrung des 
Ortsbildes können von der Baubehörde verlangt werden. 

 Besondere Bestim-
mungen 
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2.2  Kernrandzone   
     
§ 13 1 In der Kernrandzone hat sich die bauliche Gestaltung derje-

nigen der Kernzone anzupassen. 
 Zweck 

     
 2 Folgende Nutzungsarten sind zugelassen:   
  a) Wohnungen 

b) Nicht störende Gewerbebetriebe 
c)  Nicht störende Dienstleistungsbetriebe 

  

     
§ 14 1 Es gelten die Bauvorschriften gemäss § 5 und § 6 des Zo-

nenreglementes. 
 Bauvorschriften 

     
 2 Die Material- und Farbwahl der Fassaden hat sich an der 

traditionellen Bauweise zu orientieren. 
  

     
 3 Dachformen, Dachaufbauten und Dachmaterial richten sich 

nach den § 23, § 24 und § 25 des Zonenreglementes. 
  

 
 
 
2.3  Spezialzone Vorstadt, Ramiswil   
     
§ 15 1 Die Spezialzone „Vorstadt“ bezweckt die Erhaltung und 

sinnvolle Erneuerung der Häusergruppe „Vorstadt“ in Ra-
miswil. 

 Zweck 

     
 2 Es sind Wohnungen und nichtstörende Gewerbebetriebe 

zugelassen. Eine Nutzung ist nur im Rahmen des beste-
henden Gebäudevolumens sowie mit eingeschossigen 
Kleinbauten bis 8.0 m Gesamtlänge möglich. 

 Nutzung 

     
 3 Die Gestaltung der Bauten hat sich nach den Vorschriften 

der Kernzone zu richten. 
 Gestaltung 

 
 
 
2.4  Weilerzone Reckenkien   
     
§ 16 1 Die Weilerzone Reckenkien dient der Erhaltung sowie der 

massvollen Nutzung und Ergänzung der bestehenden Ge-
bäudegruppen im Reckenkien. 

 Zweck 

     
 2 Zulässig sind Wohnungen, Kleingewerbe und landwirt-

schaftliche Bauten, welche die Voraussetzungen gemäss § 
37ter Abs. 2 PBG erfüllen. 

 Nutzung 

     
 3 Die Bauweise hat sich dem vorhandenen Baubestand an-

zugleichen. Um-, An- und Neubauten haben sich typolo-
gisch in die bestehende Struktur einzuordnen. 

 Bauweise 
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 4 Es gelten folgende Bauvorschriften: 

• Ausnützungsziffer: bei Neubauten max. 0.4 

• Geschosszahl: 1 oder 2 Geschosse, bei bestehenden 
Bauten und Neubauten ist ein Dachausbau gestattet. 

• Gebäudehöhe: max. 7.50 m 

• Dachformen: zugelassen sind beidseits gleich geneig-
te Sattel-, Walm- und Krüppelwalmdächer. 

• Dachneigung: mind. 35°, max. 45° 

• Bedachung: als Bedachungsmaterial sind naturrote 
Tonziegel zu verwenden. 

 Bauvorschriften 

     
 5 Bei der Umgebungsgestaltung sind nach Möglichkeit die 

bestehenden Obstbaumbestände zu erhalten und wenn nö-
tig zu ersetzen. 

 Umgebung 
Obstbaumbestände 

     
 6 Ausnahmen sind bei kleinen An- und Neubauten bezüglich 

Stellung, Dachneigung und Bedachungsmaterial möglich, 
wenn sie im Orts- und Landschaftsbild nicht stark in Erschei-
nung treten. Über begründete Ausnahmen entscheidet die 
Baukommission. 

 Ausnahmen 

 
 
 
2.5  Wohnzonen   
     
§ 17 1 In der Wohnzone W2 sind Ein- und Doppeleinfamilienhäu-

ser in offener Bauweise und Reihen- sowie Mehrfamilien-
häuser zugelassen. Nicht störende Kleingewerbe- und 
Dienstleistungsbetriebe sind gestattet. 

 Wohnzone W2 

     
 2 Die Bauvorschriften richten sich nach § 5 und § 6 des Zo-

nenreglementes. 
  

     
 3 Dachformen, Dachaufbauten und Dachmaterial richten sich 

nach den § 23, § 24 und § 25 des Zonenreglementes. 
  

     
§ 18 1 In der Wohnzone W3 sind Mehrfamilienhäuser und nicht 

störende Kleingewerbe- und Dienstleistungsbetriebe zuge-
lassen. 

 Wohnzone W3 

     
 2 Die Bauvorschriften richten sich nach § 5 und § 6 des Zo-

nenreglementes. 
  

     
 3 Dachformen, Dachaufbauten und Dachmaterial richten sich 

nach den § 23, § 24 und § 25 des Zonenreglementes. 
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2.6  Gewerbezonen   
     
§ 19 1 In der Gewerbezone mit Wohnnutzung sind mässig stören-

de Gewerbe- und Dienstleistungsbetriebe sowie Wohnnut-
zung zulässig. Wohnungen sind so anzuordnen, dass keine 
Beeinträchtigung durch die Gewerbebetriebe entsteht. 

 Gewerbezone mit 
Wohnnutzung GW 

     
 2 Farb- und Materialmuster für die Fassaden und die Beda-

chung sind vor der Ausführung der Baubehörde zur Ge-
nehmigung vorzulegen. Auf das Orts- und Landschaftsbild 
ist gebührend Rücksicht zu nehmen. 

  

     
 3 Um eine gute Aussenraumqualität, insbesondere im Bereich 

von Wohnnutzungen, zu erreichen, sind die unüberbauten 
Flächen möglichst naturnah zu gestalten. Der Bereich ent-
lang der Zonengrenze zur Wohnzone ist in einer Breite von 
mind. 6 m mit standortheimischen Bäumen und Sträuchern 
zu bepflanzen. 

  

     
 4 Entlang der Zonengrenze zur Wohnzone, gemäss Zonen-

plan, dürfen im Bereich des Zonenabstandes von 10 m kei-
ne Anlagen wie Abstell- oder Lagerplätze errichtet werden. 

  

     
 5 Die weiteren Bauvorschriften richten sich nach § 5 des Zo-

nenreglementes. 
  

     
§ 20 1 In der reinen Gewerbezone sind mässig störende Gewerbe- 

und Dienstleistungsbetriebe sowie eine betriebsnotwendige 
Wohnung zulässig. 

 Reine Gewerbezone 
GR 

     
 2 Farb- und Materialmuster für die Fassaden und die Beda-

chung sind vor der Ausführung der Baubehörde zur Ge-
nehmigung vorzulegen. Auf das Orts- und Landschaftsbild 
ist gebührend Rücksicht zu nehmen. 

  

     
 3 Die unüberbauten Flächen sind möglichst naturnah zu ges-

talten. Der Bereich entlang der Zonengrenze zur Wohnzone 
ist gemäss Zonenplan in einer Breite von mind. 6 m mit 
standortheimischen Bäumen und Sträuchern zu bepflanzen. 

  

     
 4 Entlang der Zonengrenze zur Wohnzone, gemäss Zonen-

plan, dürfen im Bereich des Zonenabstandes von 10 m kei-
ne Anlagen wie Abstell- oder Lagerplätze errichtet werden. 

  

     
 5 Die weiteren Bauvorschriften richten sich nach § 5 des Zo-

nenreglementes. 
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2.7  Industriezone   
     
§ 21 1 In der Industriezone I sind Industrie-, Dienstleistungs- und 

Gewerbebetriebe und eine betriebsnotwendige Wohnung 
zulässig.  

 Industriezone 

     
 2 Unüberbaute Flächen sind möglichst naturnah zu gestalten; 

insbesondere sollen auch zusammenhängende Flächen mit 
Rohböden (Kies, Mergel, Sand) geschaffen werden. An-
pflanzungen und Ansaaten sind mit regionstypischen, 
standortheimischen Bäumen, Sträuchern, Pflanzen und 
Saatgut auszuführen. 

  

     
 3 Farb- und Materialmuster für die Fassaden und die Beda-

chung sind vor der Ausführung der Baubehörde zur Ge-
nehmigung vorzulegen. Auf das Orts- und Landschaftsbild 
ist gebührend Rücksicht zu nehmen. 

  

     
 4 Die weiteren Bauvorschriften richten sich nach § 5 des Zo-

nenreglementes. Neubauten sind Gestaltungsplan pflichtig. 
  

 
 
 
2.8  Zone für öffentliche Bauten und Anlagen   
     
§ 22 1 Die Zone der öffentlichen Bauten und Anlagen dient der 

Sicherung der für öffentliche Aufgaben benötigten Flächen. 
In der Zone für öffentliche Bauten und Anlagen dürfen nur 
öffentliche und öffentlichen Zwecken dienende Bauten und 
Anlagen erstellt werden. 

 Zone für öffentliche 
Bauten und Anlagen 

     
 2 Die Zonen für öffentliche Bauten und Anlagen werden der 

Abtretungspflicht gemäss § 34 Abs. 3 Planungs- und Bau-
gesetz unterstellt. 

  

     
 3 Die Umgebung ist naturnah zu gestalten. Bepflanzungen 

und Ansaaten sind mit regionstypischen, standortheimi-
schen Pflanzen, bzw. Saatgut auszuführen. 

  

     
 4 Die weiteren Bauvorschriften richten sich nach § 5 des Zo-

nenreglementes. 
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2.9  Vorschriften über die Bedachung   
     
§ 23 1 In der Kernzone sind nur Satteldächer mit einer beidseitig 

gleichen Neigung zwischen 35° und 45°gestattet. Die  
Hauptfirstrichtung soll parallel zum Rand des zugehörigen 
Strassenraumes verlaufen. Der traufseitige Dachvorsprung 
soll ca. 20% der Gebäudehöhe, der giebelseitige Dachvor-
sprung ca. 30 cm betragen. 

 Dachformen 

     
 2 In der Kernrandzone sind Satteldächer und Krüppelwalmdä-

cher mit einer beidseitig gleichen Neigung zwischen 35° und 
45° gestattet. Die Neigung des Gehrschildes darf ma x. 50° 
betragen. 

  

     
 3 In den übrigen Zonen sind für Hauptgebäude Satteldächer, 

Walmdächer, Krüppelwalmdächer, Pultdächer sowie Flach-
dächer zugelassen. 

  

     
§ 24 1 Nebst Kaminen, Lüftungsrohren und dergleichen sind in 

allen Zonen Lukarnen, Schleppgauben, Dacheinschnitte 
und Dachflächenfenster gestattet. 

 Dachaufbauten, 
-einschnitte und 
-fenster 

     
 2 Strassenseitig sind in der Kernzone als Dachaufbauten Gie-

bellukarnen die Regel, bei guter Gestaltung sind Schlepp-
gauben möglich. Für Nebenräume sind kleine Dachfenster 
gestattet. 

  

     
 3 Für Dachaufbauten, Dacheinschnitte und Dachflächenfens-

ter gilt § 64 KBV. 
  

     
 4 Die Dachaufbauten müssen im Material und in der opti-

schen Wirkung auf das Dach abgestimmt sein. 
  

     
§ 25 1 In der Kernzone und der Kernrandzone sind naturrote oder 

antik patinierte Flach- oder Falztonziegel zu verwenden. 
 Dachmaterial 

     
 2 Die Steildächer der übrigen Zonen sind mit braunen, rot-

braunen oder grauen Ziegeln oder dunklen Bedachungsma-
terialien einzudecken. 

  

     
 3 Flachdächer sind zu begrünen.   
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2.10  Uebrige Zonen, Gefahrenbereiche   
     
§ 26 1 Die Freihaltezonen bezwecken die Trennung und Gliede-

rung der Bauzone. 
 Freihaltezone 

     
 2 Die Freihaltezonen sind landwirtschaftlich oder gartenbau-

lich extensiv zu nutzen. 
  

     
 3 Es sind nur kleine Nebenbauten, wie z.B. Gerätehäuschen, 

Kleintierställe und dgl. zulässig, wenn sie dem vorgesehe-
nen Zweck der Zone dienen und auf den Standort angewie-
sen sind. 

  

     
 4 Ist die Freihaltezone Teil einer bebauten Parzelle, sind zu-

dem erlaubt: Spielanlagen, Pergolas, Gartenhäuschen, Ga-
ragen, Schwimmbassins und dergleichen. 

  

     
§ 27 1 Mümliswil besitzt mit RRB Nr. 1573 vom 31. Mai 1983 und 

RRB Nr. 246 und 247 vom 15. Februar 2000 genehmigte 
Grundwasserschutzzonen . 

 Quell- und Grund-
wasserschutzzone 

     
 2 Die entsprechenden Nutzungsbeschränkungen sind aus 

den entsprechenden Schutzzonenreglementen ersichtlich, 
welche auf der Gemeindeverwaltung zur Einsicht aufliegen. 

  

     
§ 28 1 Die Spezialzone dient der Freihaltung als Park- und Wen-

deplatz für den öffentlichen und privaten Verkehr sowie für 
öffentliche Veranstaltungen. 

 Spezialzone Park- 
und Wendeplatz 

     
 2 Bauliche Massnahmen sind dem Nutzungszweck unterzu-

ordnen. 
  

     
 3 Es gelten im weiteren die Bauvorschriften der Wohnzone 

W2. 
  

 
 
§ 29  Auf der Grundlage der Gefahrenkarte der Gemeinde werden 

die folgenden Gefahrenbereiche ausgeschieden: 

- Bereich mit mittlerer Gefährdung 
- Bereich mit geringer Gefährdung 
- Bereich mit Restgefährdung. 

 Gefahrenbereiche 
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§ 30 1 Die Erstellung von Bauten und Anlagen in Bereichen mit 

mittlerer Gefährdung ist grundsätzlich zulässig. Nicht zuläs-
sig sind besonders sensible Objekte, d.h. Bauten und Anla-
gen 
- in denen sich besonders viele Menschen aufhalten und 

die schwierig zu evakuieren sind 
- an welchen bzw. durch welche grosse Folgeschäden 

auftreten können, wie z.B. Lager gefährlicher Stoffe, 
- an welchen besonders grosse finanzielle Schäden zu 

befürchten sind. 

 Mittlere Gefährdung 

     
 2 Der jeweiligen Gefährdungssituation ist durch Massnahmen 

Rechnung zu tragen, wie z.B.: 
- Bei Gefahr durch Rutschung: der konkreten Rutschge-

fahr angepasste Bauform und Bauweise. Sicherung der 
Baugrube während der Bauphase. 

- Bei Gefahr durch Steinschlag: der Gefährdung ange-
passte Anordnung von Bauten und Nutzungen auf der 
Parzelle, sowie angepasste Fassaden- und Dachgestal-
tung. 

- Bei Gefahr durch Ueberschwemmung / Uebersarung: 
Erhöhte Zugänge zu Untergeschossen, Vermeidung von 
Wertkonzentrationen in Untergeschossen. Sicherung po-
tentiell gefährlicher Anlagen wie Oeltanks. 

  

     
 3 Mit dem Baugesuch sind die der Gefahrenquelle entspre-

chenden, vorgesehenen Sicherheitsmassnahmen zu be-
schreiben und zu begründen. 

  

     
 4 Die Baubehörde prüft die vorgesehenen Sicherheitsmass-

nahmen. Sie kann im Rahmen des Baubewilligungsverfah-
rens weitergehende Abklärungen und Massnahmen wie z.B. 
Baugrunduntersuchungen oder Aenderungen des Bauvor-
gangs verlangen. 

  

     
§ 31 1 In Bereichen mit geringer Gefährdung ist die Erstellung 

sämtlicher Bauten und Anlagen im Rahmen der Bau- und 
Zonenvorschriften zulässig. 

 Geringe Gefährdung 

     
 2 Bei der Planung und dem Bau von Bauten und Anlagen ist 

möglichen Gefährdungen Rechnung zu tragen. Bei sensib-
len Objekten sind Schutzmassnahmen gemäss § 30 Abs. 2 
und 3 vorzusehen. 

  

     
 3 Im erosionsgefährdeten Uferbereich entlang der Limmern 

(Bereich mit geringer Gefährdung) sind keine Bauten zuläs-
sig. 
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§ 32  In Bereichen mit Restgefährdung sind für sensible Objekte 

Schutzmassnahmen und eine Notfallplanung vorzusehen. 
Anlagen mit sehr hohem Schadenpotential sind in Berei-
chen mit Restgefährdung nicht zulässig.  

 Restgefährdung 

 
 
 
3. Vorschriften Gesamtplan 
  
§ 33  Die "Zonenvorschriften Gesamtplan" bezwecken die geord-

nete Nutzung sowie die Abstimmung zwischen Nutzung und 
Schutz im Gebiet ausserhalb der Bauzone. 

 Zweck 

     
§ 34  Der Gemeinderat ist für die Zonenvorschriften Gesamtplan 

verantwortlich. Für Vollzug und Kontrolle der Vorschriften ist 
die Baukommission zuständig. 

 Organisation von 
Vollzug und Kontrolle 

     
§ 35  Grundnutzungszonen ordnen die zulässige Nutzung des 

Bodens. Sie gliedern sich in: 

- Landwirtschaftszone: vgl. § 37 
- Naturschutzzonen:  vgl. § 38 
- Waldareal:   Für das Waldareal gilt das eid-
genössische und das kantonale Waldgesetz samt Verord-
nungen. 

 Grundnutzungszonen 

     
§ 36  Überlagernde Schutzzonen sind Zonen, die Grundnutzungs-

zonen überlagern. Sie bezwecken den Schutz der entspre-
chenden Gebiete durch Nutzungseinschränkungen der 
Grundnutzungszonen im Sinne ihres Schutzzieles. 

- Kommunale Landschaftsschutzzonen: vgl. § 39 
- Kommunale Uferschutzzonen:  vgl. § 40 
- Quell- und Grundwasserschutzzonen: vgl. § 41 

 Ueberlagernde 
Schutzzonen 

     
§ 37 1 Die Landwirtschaftszone dient der Sicherung ausreichender 

Kulturlandflächen für Landwirtschaft und die Landesversor-
gung sowie zum Schutz von Natur und Landschaft. 

 Landwirtschaftszone 
Zweck 

     
 2 Zulässig ist die bodenschonende, überwiegend bodenab-

hängige Nutzung in den Bereichen Acker- und Futterbau, 
Tierhaltung, Gemüse- und Obstbau sowie überwiegend bo-
denabhängig produzierender Gartenbau mit Erhalt und/oder 
Schaffung der notwendigen ökologischen Ausgleichsflächen. 
Für die Zulässigkeit von Bauten und Anlagen gelten die ent-
sprechenden eidgenössischen und kantonalen Bestimmun-
gen*. 

 Nutzung 

     

                                                
 
* Es gelten insbesondere Art. 16 RPG (Bundesgesetz über die Raumplanung), Art. 16 und 20 VO RPG (Eidg. Verordnung 
über die Raumplanung) sowie § 37 bis und 38 PBG (kantonales Planungs- und Baugesetz). 
Die Zulässigkeit nicht landwirtschaftlicher Bauten und Anlagen ist in Art. 24 RPG und § 38 Abs.2 PBG sowie in der kantona-
len Verordnung über das Bauen ausserhalb der Bauzone geregelt 
 



Einwohnergemeinde Mümliswil-Ramiswil  14 
Zonenreglement vom 12. Juni 2001 

  

   

 3 Die Bauweise der zulässigen Bauten hat sich an ortsübli-
chen Bauformen zu orientieren. Bauten haben sich in Bezug 
auf Ausmass, Gestaltung, Stellung sowie Umgebungsgestal-
tung und Bepflanzung ins Landschaftsbild einzufügen. Es 
gelten die Bestimmungen von § 24 ff der Natur- und Heimat-
schutzverordnung. Es ist ein in Abwägung sämtlicher Inte-
ressen optimaler Standort zu wählen. 

 Bauweise 

     
 4 In der Landwirtschaftszone gilt die Lärmempfindlichkeitsstufe 

III. 
 LES 

     
§ 38 1 Die kommunale Naturschutzzone dient der Erhaltung und 

Aufwertung von Lebensräumen schutzwürdiger Pflanzen und 
Tiere. 

 Kommunale Natur-
schutzzone 
Zweck 

     
 2 Soweit unter den Schutzzielen und -massnahmen nichts 

anderes festgelegt wird, sind Handlungen, die dem Schutz-
ziel zuwiderlaufen, wie beispielsweise Errichten von Bauten 
und Anlagen, Terrainveränderungen, Bewässerungen, Ent-
wässerungen, Umbruch, Verwenden von Dünge- und Pflan-
zenschutzmitteln, Aufforsten, Campieren, Feuer entfachen 
usw., nicht gestattet. Schutzziele und -massnahmen sind im 
Anhang 1 festgelegt. 

 Schutzziele, 
-massnahmen 

     
 3 Über begründete Ausnahmen entscheidet die Baukommissi-

on. 
 Ausnahmen 

     
§ 39 1 Die kommunale Landschaftsschutzzone umfasst typische 

oder empfindliche Landschaften, die aus landschaftsästheti-
schen Gründen in ihrem Erscheinungsbild erhalten bleiben 
sollen. Sie dient der Erhaltung von strukturierten, unverbau-
ten Landschaftskammern mit reicher Ausstattung an Natur-
elementen. 

 Kommunale Land-
schaftsschutzzone 
Zweck 

     
 2 Das Erstellen von Bauten und Anlagen, Terrainveränderun-

gen, wie Materialablagerungen, Aufschüttungen, Entwässe-
rungen sowie weitere Massnahmen und Nutzungen, welche 
die Landschaft beeinträchtigen, dürfen nicht vorgenommen 
werden. 

 Bestimmungen 

     
 3 Ausnahmen bez. Abs.2 sind für Bienenhäuser und Weidun-

terstände möglich, wenn diese zur Bewirtschaftung erforder-
lich und auf den beanspruchten Standort angewiesen sind. 

 Ausnahmen 

     
 4 Die landschaftliche Gliederung wie auch ihre vielfältige Aus-

stattung mit Bäumen, Hecken**, Uferbestockungen*** oder 
anderer naturnaher Vegetation ist ungeschmälert zu erhalten 
und zu fördern. 

 Landschaftliche Glie-
derung 

     

                                                
** Hecken sind gemäss § 20 NHV (kant. Verordnung über den Natur- und Heimatschutz) geschützt, sie dürfen weder ent-
fernt noch vermindert werden, das sachgemässe Zurückschneiden ist gestattet.  

*** Für die Ufervegetation gilt § 39 NHV. 
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§ 40 1 Die kommunale Uferschutzzone dient der Erhaltung natürli-

cher Ufer, der Förderung einer standortgerechten Ufervege-
tation sowie dem Freihalten der Uferbereiche von Bauten 
und Anlagen. 

 Kommunale Ufer-
schutzzone 
Zweck 

     
 2 In der bezeichneten Zone gelten die Vorschriften gemäss § 

31 ff der kantonalen Verordnung über den Natur- und Hei-
matschutz. 

 Vorschriften 

     
 3 Die Nutzung hat sich dem Ziel gem. Abs.1 unterzuordnen; 

zulässig und notwendig sind Unterhalts- und Pflegemass-
nahmen wie mähen der Borde, verjüngen und durchlichten 
der Ufergehölze usw. 

 Nutzung 

     
 4 Bauten und bauliche Anlagen sind, wenn sie nicht von ihrem 

Zweck her einen Standort am Ufer erfordern, unzulässig. 
Dies gilt auch für Terrainveränderungen und Veränderungen 
der Ufer, soweit solche nicht der Renaturierung, der Revitali-
sierung oder dem notwendigen Unterhalt des Gewässers 
dienen. 

 Bauten und Anlagen 

     
 5 Der Einsatz von Dünge- und Pflanzenschutzmitteln und ih-

nen gleich gestellten Erzeugnissen ist nicht gestattet. 
 Dünge- und Pflanzen-

schutzmittel 

     
§ 41 1 Quell- und Grundwasserschutzzonen dienen dem Schutz 

von Wasserfassungen. 
 Quell- und Grund-

wasserschutzzonen 
Zweck 

     
 2 In den Quell- und Grundwasserschutzzonen gelangen die 

rechtskräftigen Schutzzonenpläne und -reglemente zur An-
wendung.  

 Bestimmungen 

     
§ 42 1 Die im Bauzonen- und Gesamtplan mit einem Symbol be-

zeichneten Naturobjekte sind zu erhalten. Im Anhang 2 sind 
die Objekte des Gesamtplans aufgelistet. 

 Geschützte Naturob-
jekte 
Zweck 

     
 2 Verboten sind sämtliche Massnahmen, die direkt oder indi-

rekt den Erhalt der Objekte gefährden. 
 Bestimmungen 

     
 3 Die Beseitigung von Bäumen ist nur aus zwingenden Grün-

den zulässig (Krankheit, Alter, Gefährdung) und bedarf der 
Genehmigung des Gemeinderates. Dieser regelt auch die 
Ersatzpflanzung. 

 Ausnahmen 
Ersatz 
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§ 43 1 Die im Bauzonen- und Gesamtplan bezeichneten Kulturob-

jekte (Gebäude, Steinkreuze, Brunnen usw.) sind zu erhal-
ten. Bauliche Massnahmen an geschützten Kulturobjekten 
sind möglichst frühzeitig, d.h. im Zeitpunkt des Vorprojektes, 
mit der kantonalen Denkmalpflege und der Baukommission 
abzusprechen 

 Geschützte Kulturob-
jekte 
Zweck 

     
 2 Die bezeichneten Objekte sind aufgrund ihres architektoni-

schen, kulturellen oder historischen Wertes geschützt.  
Alle Veränderungen – insbesondere auch die Erneuerung 
oder Änderung von Farben, Materialien und Details – sind 
der kantonalen Denkmalpflege zur Genehmigung zu unter-
breiten. 

 Bestimmungen 

     
§ 44 1 Durch die Kulturdenkmälerverordnung vom 19.12.1995 wer-

den die archäologischen Funde und Fundstellen unmittelbar 
geschützt. 
Vor Erteilen der Baubewilligung sind der Kantonsarchäologie 
alle Baugesuche zur Zustimmung einzureichen, die sich auf 
bekannte archäologische Fundstellen beziehen. 

 Geschützte archäolo-
gische Fundstellen 

 
 
 
4. Schluss- und Uebergangsbestimmungen 
  
§ 45  Die Zonenvorschriften unterliegen dem Verfahren nach §§ 

15 ff des Planungs- und Baugesetzes. 
 Verfahren 

     
§ 46 1 Die Vorschriften treten nach der Genehmigung durch den 

Regierungsrat in Kraft. 
 Inkrafttreten 

     
 2 Sie finden Anwendung auf alle Verfahren, die nicht durch 

einen rechtskräftigen Entscheid erledigt sind. 
  

     
§ 47  Mit dem Inkrafttreten dieser Vorschriften sind alle früheren 

widersprechenden Bestimmungen aufgehoben. 
 Aufhebung früherer 

Bestimmungen 

 
 
Oeffentliche Auflage vom 10. März 2001 bis 10. April 2001. 
Vom Gemeinderat beschlossen am 06. Juli 2001 
 
Der Gemeindepräsident Der Gemeindeschreiber 
 
 
 
 
 
Genehmigt vom Regierungsrat des Kantons Solothurn mit RRB Nr. 1261 vom 12. Juni 2001. 
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Aenderungen 
 

vom 07. Mai 2009 
• Aenderungen vom 07. Mai 2009 genehmigt vom Regierungsrat des Kantons Solothurn mit RRB Nr. 

2009/1122 vom 30. Juni 2009.  
• Aenderungen beschlossen vom Gemeinderat Mümliswil-Ramiswil am 07. Mai 2009. Oeffentliche Auflage 

vom 15. Mai bis 15. Juni 2009: 
o Kapitel - 2. Vorschriften Bauzonenplan - § 5 Bauzonenvorschriften – Weilerzone Reckenkien 
o Kapitel – 2.4 Weilerzone Reckenkien - § 16. Abs. 4 – Bauvorschriften  

 
vom 01. April 2010 
• Aenderungen vom 01. April 2010 genehmigt vom Regierungsrat des Kantons Solothurn mit RRB Nr. 

2010/1271 vom 06. Juli 2010. 
• Aenderungen beschlossen vom Gemeinderat Mümliswil-Ramiswil am 01. April 2010. Oeffentlilche Auflage 

vom 09. April bis 10. Mai 2010: 
• § 23 Abs. 3 (Anpassung) 
• § 25 Abs. 2 (Anpassung) 
• § 25 Abs. 3 (neuer Abs. 3) 
• § 5 (Tabelle Dachneigung W2 und W3 angepasst) 
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Anhang 1:  Kommunale Naturschutzzonen 

Limmernweiher - Hinter Ellbogen 

Beschreibung  

Das Gebiet besteht aus dem Limmernweiher mit Vorland sowie einer senkrecht aufsteigenden Malm-
wand, die mit seltenen Waldgesellschaften bestockt ist. Der Weiher ist durch Auflandung eines ehe-
maligen Kiessammlers entstanden und weist eine gut ausgebildete Verlandungszone auf. Der Wei-
her, der sog. "Fröschenweiher", ist ein wertvolles Amphibienlaichbiotop. Südlich an den Weiher an-
grenzend liegt der imposante Hinter Ellbogen; die Felswand erhebt sich bis auf 862 m.ü.M. (ca. 150 
m höher als der Weiher). Das Felsband ist mit Orchideen-Buchenwald sowie mit Pfeifengras- und 
Schneeheide-Föhrenwäldern bewachsen; Waldgesellschaften, die sich nur auf extremen Standorten 
entwickeln. Das Gebiet ist Eigentum des Kantons Solothurn.   

Schutzziele und Massnahmen 

• Erhalten der vorkommenden Tier- und Pflanzenarten durch sachgerechten Unterhalt des be-
stehenden Feuchtstandortes.  

• Erhalten der Felsstandorte und der spezialisierten Tier- und Pflanzenwelt durch angepasste wald-
bauliche Massnahmen.   

• Verbot des Klettersportes im Gebiet.  

Weiher Stelliboden 

Beschreibung  

Die Naturschutzzone umfasst den Weiher samt der typischen Vegetation (Verlandungsvegetation, 
Bestockung). Der östlich des Hauses liegende Weiher besitzt eine Grösse von ca. 30 m2 und wird 
durch einen kleinen Bach (Rieselflur) gespiesen. Er zeichnet sich durch sehr klares Wasser aus und 
dient als Amphibienlaichgewässer. Neben dem Vorkommen uferbegleitender Gehölze, wie Weiden 
und Eschen wurden zahlreiche standortfremde Fichten gepflanzt.   

 

Schutzziele und Massnahmen 

• Erhalten der Tier- und Pflanzenarten durch sachgerechten Unterhalt des Weihers (bei Bedarf peri-
odisches Entfernen der Schwimmblattvegetation und von abgelagertem Schlammsediment am 
Weiherboden).  

• Entfernen der standortfremden Gehölzarten.  
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Feuchtgebiet Moos 

 

Beschreibung  

Das Gebiet stellt ein Flachmoor von kantonaler Bedeutung dar. Es ist charakterisiert durch das Vor-
kommen eines kleinräumigen Mosaikes von Feuchtstandorten mit verschiedenen Vegetationstypen 
und kleinflächigen Trockenstandorten. Die Vegetation ist entsprechend vielfältig und abwechslungs-
reich ausgebildet. Besonders wertvoll sind die Klein-Seggen-Vegetationsformen, die sich durch das 
Vorkommen der Davalls Segge und dem Scheidigen Wollgras sowie weiteren bemerkenswerten 
Sumpfpflanzen auszeichnen. Die Nassbiotope werden von Grasfröschen als Laichgewässer genutzt. 
Das Gebiet ist Bundeseigentum und liegt im Perimeter des Schiessplatzes Guldental. 

 

Schutzziele und Massnahmen 

• Erhalten und, wo Beeinträchtigungen stattgefunden haben, Wiederherstellen der kantonal be-
deutsamen Lebensräume. 

• Nutzung und Unterhalt gemäss Pflegekonzept (Auflage zur Baubewilligung Ausbau Schiessplatz 
Guldental).  

• Verzicht auf weitere Entwässerungen sowie Wegebauten im Gebiet.  
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Anhang 2:  Geschützte Naturobjekte im Gesamtplan 
 
• Wettertanne Hagliweid: mächtige Weidefichte östlich der Alpenblick-Kurve (kant. Naturschutz-

inventar Objekt Nr. 72.4) 

• Zwei Linden beim Steinkreuz nördlich der Strasse Mümliswil - Langenbruck: Neupflanzungen als 
Ersatz der beiden ehemaligen Sommerlinden (kant. Naturschutzinventar Objekt Nr. 72.5) 

• Lindengruppe (3 Stk.) bei Weidscheune Breitenhöchi (kant. Naturschutzinventar Objekt Nr. 72.6) 

• Lindengruppe (3 Stk.) Vorder Hauberg (kant. Naturschutzinventar Objekt Nr. 72.7) 

• Baumgruppe südwestlich Hof Graben: Reihe aus 5 Linden und einer mächtigen Eiche (kant. Na-
turschutzinventar Objekt Nr. 72.8) 

• Baumgruppe Ober Ebnet: mächtige Bergulme am Weg und oberhalb Weg 2 markante Linden 
(kant. Naturschutzinventar Objekt Nr. 72.10) 

• Baumgruppe westlich Hof Graben: 2 markante Eschen unterhalb bzw. eine Linde oberhalb des 
Weges 

• Markante Linde östlich Hof Bereten (neben Fahrweg) 

• 2 Linden westlich Hof Breiten (vor Bauernhaus) 

• 2 Linden im Reckenkien (östlich Käserei bzw. südlich Kreuzung) 
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Anhang 3:  Geschützte Kulturobjekte 

 
Bauzonenplan 
 
vgl. rechtsgültiges Baureglement 
 
 
Gesamtplan 
 
Wegkapelle beim Vorderen Chirsihof (GB Nr.1339) 
Kapelle Mariahilf (GB Nr.89) 
Wegkapelle im Vorderen Guldental (GB Nr.201) 
Kapelle St. Wendelin im Moos (GB Nr.1) 
Marterl (öffentliches Areal) 
Hof Untere Breiten (GB Nr.960) 
Ehem. Mühle Ramiswil (GB Nr.91) 
Wohnstock Guldental 26 (GB Nr.113) 
Speicher beim Hof Ramisgraben (GB Nr.73) 
Wohnstock Hof Hinter Guldental (GB Nr.3) 
Steinkreuz am Limmernweg (öff. Areal) 
Steinkreuz auf der Breitenhöhe (öff. Areal) 
Stein in der Giebelmauer des Hofes Hinter-Guldental (GB Nr.3) 
Gedenkstein an der alten Passwangstrasse 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
09.07.2010 
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